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LXXVIII

LXXIX .

LXXX .

LXXXI .

Bambergiſch
aber von Frembden hoͤren ſagen wurden / das ſoll nicht gnugſam ge⸗

acht werden .

Von gnugſamen Zeugen.

Item / So ein Miſſethat mit zweyen oder dreyen glaubhafften
guten genugſamen Zeugen/ ſo vnverleumbt / vnd ſonſt mit keiner recht⸗

meſſigen Vrſach zuverwerffen ſeyn / vnd die von einem waren Wiſſen
ſagen / bewieſen wuͤrdet / darauff ſoll / nach geſtalt der Verhandlung /
die peinlich Straff geurtheilt werden .

Von falſchen Zeugen .

Item / Wo Zeugen erfunden vnd vberwunden werden / die durch

falſche boßhafftige Zeugſchafft / jemandzu peinlicher Straff vnſchuldig⸗
lichen bringen wöllen / die haben die Straff verwuͤrckt / in welche ſie den

Vnſchuldigen ( als ob ſteht ) haben bezeugen woͤllen .

So der Beklagt nach Beweiſung nicht
bekennen wolte .

Item / So der Beklagt / nach gnugſamer Beweiſung / noch nicht
bekennen wolte / ſoll er alsdann vor der Verurtheilung / mit peinlicher
Frage / weitter angezogen werden / mit Anzeigung / daß er der Miſſe⸗
that vberwieſen ſey / ob man dadurch ſein Bekentnuß deſio ehe auch er⸗

langen moͤcht/ ob er aber nicht bekennen wolt / deß er doch ( als ob ſteht )
gnugſam vberwieſen were / ſo ſolt er nichts deſto weniger der vberwieſe⸗

— Miſſethat nach/ ohneinig ferner peinliche Frage / verurtheilt wer⸗

en .

Von Stellung vnd Verhoͤrung der

Zeugen.

Item / Nachdem aber noth iſt / daß die Zeugſchafft / darauff ſe⸗

mand



Halß⸗Gericht . 2¹
hmand zu peinlicher Straff / endlich ſoll verurtheilt werden / gar lauter

vnd rechtfertig ſey/ in ſolche Verhoͤrung ſich der gemein Mann / ſo Vn⸗

ſer Halß⸗Gericht beſitzt / nicht wohl ordenlich ſchicken kan / Hterumb
damit im ſelbigen fall / Vnwiſſenheit halb / der Verhoͤr deſio weniger

fl Verkuͤrtzung geſchehe / So woͤllen Wir / wo eines beklagten Miſſethat
uh berborgen were / vnd er derſelbigen / auff Frage ( als vor ſieht )nicht be⸗

ſa . bentlich ſeyn wolt / vnd doch der Anklaͤger die geklagten vermeinten Miſ⸗
ſ ſethat beweiſen wolte / ſo ſoll er ſeinen Artickel / den er beweiſen will /

ordenlich auffzeichnen laſſen / vnd Vnſerm Bannrichter in Schrifften
vberantworten / mit meldung / wie die Zeugen heiſſen / vnd wo ſie wo⸗

nen / ſolchen Weiſſagung⸗Artickel ſoll fuͤrter Vnſer Amptmann / Caſt ,
ner oder Bannrichter / auff deß Klaͤgers Koſten / Vnſern weltlichen Raͤ⸗

luch tßen zuſchicken / vnd dabey Gelegenheit vnd geſtalt der Sachen (ſoviel
W9 ſie der Bericht haben empfahen moͤgen) ſchreiben .
1050

Wie die Raͤthe der Kundſchafft halben ſollen
erſucht werden . .

Item / So ſoll dann der ſenig/ der Kundſchafft fuͤren will / durch LXXXII .

100
ſich oder ſeinen Anwalt / Vnſer Raͤthe anſuchen / einen oder mehr Kund⸗

ſchafftverhoͤrer zuverordnen ⸗ Auch ( ob es not thut ) Compulſorial oder

ſe. Compaßbrieff zugeben/ bitten⸗ dardurch die Zeugen zu der Sage bracht

% werden moͤgen/ deß auch der Kundſchafftfurer alles durch Vnſern Ampt⸗
gt ; mann oder Richter / klaͤrlich vnterricht werden ſoll / damit er ſich dar⸗

%nach wiß zuhalten .
Wel

Son Kundſchafftverhoͤrern/ ſo die Raͤthe
geben moͤgen .

Item / Alsdann moͤgen Vnſer Raͤthe Vnſerm Landſchreiber vnd LXXXI
II.

10 wiake
Vrthellern daſelbſt bevehlen/ die Kund ſchafft ordenlicher weiß ⸗

8 mit ge⸗


	Seite 20v
	Seite 21r

